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Anhang 1 
 

Berechtigungs- und Rollenkonzept Gravis 
(§ 6a Absatz 3)

A1-1 Allgemein 
Artikel 28 der Grundbuchverordnung regelt die Zugriffsberechtigung und den Umfang 
auf den erweiterten Zugang zu den Grundbuchdaten. Das vorliegende Berechtigungs-
konzept konkretisiert diese gesetzliche Bestimmung, indem es Auskunft bezüglich den 
konkreten einzelnen Benutzerprofilen und den damit verbundenen Zuordnungen gibt.  

Die im vorliegenden Berechtigungskonzept aufgeführten personenbezogenen gewählten 
Bezeichnungen in der männlichen Form gelten für beide Geschlechter.   

A1-2 Zugriffsmatrix 
Der Zugriff wird nur auf diejenigen Daten erteilt, welche beantragt werden. Der Zugriff 
auf die Daten, welche über die Basisabfrage hinausgehen, muss im Sinne von Artikel 28 
der Grundbuchverordnung zusätzlich konkret begründet werden. In der Matrix ist das 
weitgehend mögliche Profil angegeben, sofern es sich nicht um einen spezifischen Be-
nutzer handelt. Bei den spezifisch aufgeführten Benutzern sind die aktuell beantragten 
Berechtigungen festgehalten. Die Vergabe weiterer Berechtigungen muss wiederum 
beantragt und neu geprüft werden (Prüfung des Verwendungszwecks). 
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